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Die Abgeordneten zum Nationalrat Smolle und Genossen haben am 12. Mai 1987 

unter der Nr. 331/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betref

fend die Errichtung einer Mülldeponie im geschlossenen Siedlungsgebiet der 

burgenländischen Ungarn in Siget in der Wart gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage nach dem Plan der Errichtung einer Mülldeponie in Siget darf ich 

zunächst darauf hinweisen, daß für Angelegenheiten des Hausmülls - und um eine 

solche Deponie handelt es sich hier - in Gesetzgebung und Vollziehung die län

der zuständig sind. 

Wie dessen ungeachtet festgestellt werden konnte, reicht der Plan der Errich

tung einer Mülldeponie in Siget schon einige Jahre zurück. Um das seiner

zeitige Projekt an die neuesten wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse über 

die Führung von Mülldeponien anzupassen, wurde ein Gutachten in Auftrag gege

ben. Da dieses Gutachten noch nicht fertiggestellt ist, kann auch über die 

nächsten Planungsschritte des Burgenländischen Müllverbandes keine Aussage 

getroffen werden. 
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Was den in der Anfrage mehrfach herangezogenen volksgruppenpolitischen Aspekt 

betrifft, so meine ich, daß selbst dann, wenn bei irgendeiner Deponie unbe

schadet der Einhaltung aller für solche Anlagen einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen unvermeidbare Nachteile für die Anrainer entstehen sollten, dies 

jeden Österreicher, gleich welcher ethnischen Zugehörigkeit, trifft. VonJeiner 

Gefahr der Verletzung des Staatsvertrages, des Volksgruppengesetzes oder von 

"verschiedenen internationalen Abkommen", die die Anfragesteller nicht näher 

bezeichnet haben, kann daher meines Erachtens keine Rede sein. 
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